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Die Stadtverordnetenversammlung
- Ausschuss für Soziales und Gesundheit -

  
Tagesordnung I Punkt 19 der öffentlichen Sitzung am 06. März 2013

Vorlagen-Nr. 11-A-50-0005

Blindengerechte Geldautomaten in Wiesbaden
- Bericht des Dezernates VI vom 30.1.2013 -

Beschluss Nr. 0041

Es werden zur Kenntnis genommen

1. der Bericht des Dezernates VI vom 30.01.2013,
2. die Ausführungen von Stadtrat Imholz, wonach

- die Wiesbadener Volksbank blindengerechte Geldautomaten angeschafft habe, die 
entsprechende Software jedoch noch fehle,

- er noch einmal bei der Nassauischen Sparkasse nachfragen werde.  

3. die mündlichen Ausführungen des Sozialdezernenten nach dem sich die Angelegenheit 
zwischenzeitlich folgendermaßen aktualisiert hat:

Die Wiesbadener Volksbank wird die Filialen Faulbrunnenplatz, Langgasse und Moritzstraße. 
noch im 2.Halbjahr entsprechend ausrüsten. Danach soll auch die Hauptstelle am 
Schillerplatz mit einem blindengerechten Geldautomaten ausgestattet werden. Die 
Nassauische Sparkasse wird in der Hauptfiliale in der Rheinstraße mindestens einen 
blindengerechten Geldautomaten aufstellen. Die Aufstellung soll innerhalb der nächsten 12 
Wochen erfolgen.

(Ziffern 1 und 2 antragsgemäß Magistrat 19.02.2013 BP 0148; Ziffer 3 ergänzt durch Ausschuss für 
Soziales und Gesundheit 06.03.2013 BP 0041)
 

Herrn Stadtverordnetenvorsteher Wiesbaden,     .03.2013
mit der Bitte um Kenntnisnahme
und weitere Veranlassung

Weinerth
Vorsitzender
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Der Stadtverordnetenvorsteher Wiesbaden,     .03.2013

Dem Magistrat
mit der Bitte um Kenntnisnahme
und weitere Veranlassung

Nickel
Stadtverordnetenvorsteher

Der Magistrat Wiesbaden,     .03.2013
    - 16 -

Dezernat VI
mit der Bitte um Kenntnisnahme Dr. Müller

Oberbürgermeister
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